
 
 
 

Haus- und Schulordnung 
 

 
I. Verhalten in der Schule 

 
Im Schulbereich darf niemand durch sein Verhalten sich oder andere 
gefährden oder belästigen. Gefährliche oder störende Spiele sind zu 
unterlassen. Das Fußballspielen ist nur auf dem Bolzplatz (unterer 
Parkplatz) gestattet. 
 
Einrichtungsgegenstände, Gebäude und Außenanlagen sind pfleglich zu 
behandeln. Die Anlage um den See sowie der obere Bachlauf bis zur 
ersten Brücke am Spielplatz dürfen nicht betreten werden. Für 
angerichtete Schäden haften die Schüler bzw. deren 
Erziehungsberechtigte. 
 
Die Turnhalle darf nur mit sauberen Sportschuhen mit heller, 
nichtfärbender Sohle betreten werden. Die Eurythmieräume dürfen nur 
bei ausgelegtem Zusatzboden mit Straßenschuhen betreten werden. 
Essen und Trinken sind dort nicht erlaubt. Es gilt zusätzlich die jeweils 
aktuelle Hallenordnung. 
Für die Nutzung des Saalbaus gilt die jeweils aktuelle Saalordnung, für die 
des Speisehauses die Speisehausordnung (s. Aushänge). 
 
Papier gehört in die Papiertonne (Betriebshof Hausmeister) oder in die 
Papiersammelbehälter (in den Klassenräumen), die anderen Abfälle 
gehören in den Abfalleimer. Der Müll soll in den aufgestellten 
Abfallbehältern getrennt werden. Für zusätzliche Sauberkeit sorgt der 
Hofdienst der Klassen 2-12 im wöchentlichen Wechsel (s. regelmäßiger 
Aushang Hausmeisterbüro). Für das tägliche Reinigen der Klassen gelten 
die Regeln zur Reinigung der Klassen (Anlage 1). 
 
Auf dem gesamten Schulgelände besteht Alkohol-, Drogen- und 
Rauchverbot (s. Schulgesetz vom 01.08.2005). Desgleichen ist das 



Benutzen von Handies/Smartphones u.Ä. verboten (Anlage 2). Das 
Mitbringen von Glasflaschen auf den Bolzplatz ist untersagt.  
 
Das Mitbringen von Hunden ist untersagt. Ausgenommen hiervon sind 
Hunde, für die eine ausdrückliche Genehmigung des Schulträgers 
vorliegt.  

 
 

II. Unterrichtszeiten und Pausenordnung 
 

Unterrichtszeiten:   
 
Hauptunterricht:           8:00 – 9:55 Uhr  
10-Uhr-Pause:               9:55  – 10:10 Uhr  
1. Fachstunde:               10:15 - 11:00 Uhr  
2. Fachstunde:               11:05 –11:50 Uhr  
12-Uhr-Pause:               11:50 –12:05 Uhr  
3. Fachstunde:                 12:10 – 12:55 Uhr  
4. Fachstunde:                   13:00 – 13:45 Uhr  
Mittagspause:                    13:45 – 14:15 Uhr  
5. Fachstunde:                   14:15 – 15:00 Uhr  
6. Fachstunde:                   15:00 – 15:45 Uhr  

 
Um einen pünktlichen Unterrichtsbeginn zu gewährleisten, sind um 
07:55 Uhr alle Schüler im Klassenraum. In den Pausen verlassen die 
Schüler die Klassen-/Unterrichtsräume.  
Wer in der Pause das Unterrichtsgebäude wechseln muss, nimmt seine 
Tasche mit in die Pause. Mit dem ersten Läuten nach der Pause gehen 
die Schüler zu ihren Unterrichtsräumen.  

 
Regenpausen werden nur für die Unterstufe im Bedarfsfalle von den 
Unterstufenlehrern selbst geregelt. Trifft nach dem Läuten zur neuen 
Stunde ein Lehrer nicht rechtzeitig ein, so schaut ein Schüler der 
betreffenden Klasse auf dem Vertretungsplan (Verwaltung) nach.  Das 
Verlassen des Schulgeländes während der Pausen ist nur den Schülern 
der Klassen 11-13 gestattet.   
 
 
 
 



 
 

 
III. Verkehr 

 
Schüler, die mit dem Auto gebracht bzw. abgeholt werden, sollen an der 
Schüler-Bringzone (Höhe Dreherstraße 192) oder auf dem Elternparkplatz 
aus- bzw. einsteigen. Dadurch werden Stauungen und für Kinder 
unübersichtliche Verkehrssituationen in der Diepenstraße vermieden.  
Die Einfahrt (Feuerwehrzufahrt) zur Schule muss ständig freigehalten werden, 
ebenso der Wendehammer auf Höhe der Schulküche.  
Die „Birnbaumallee“ (Zufahrtsweg zur Schule) darf mit Autos aus 
Sicherheitsgründen nur von Schul- und des Kindergartenmitarbeitern bzw. 
mit ausdrücklicher Genehmigung des Schulträgers befahren werden! 
 
Fußgänger benutzen das kleine Eingangstor, Radfahrer steigen ab und 
schieben ihr Rad bis zum Fahrradabstellplatz. Fußgänger müssen aus 
Sicherheitsgründen den Fußweg Birnbaumallee benutzen (durch das kleine 
Eingangstor das Schulgelände betreten. Der Fahrweg ist stets freizuhalten.  
Die Parkplätze im Bereich der Schuleinfahrt sind den Mitarbeitern 
vorbehalten.  
Die Eltern parken auf dem Elternparkplatz, desgleichen Kursteilnehmer/ 
Vereinsmitglieder/Besucher von externen wie internen Veranstaltungen/ 
Kursen/ Übungsabende/ etc.). Lastenräder sind ausschließlich auf den hierfür 
gekennzeichneten Flächen abzustellen.  
 
Auf dem gesamten Schulgelände ist das Fahren mit Fahrzeugen jeglicher Art 
(einschließlich Skateboards und Rollern) untersagt. 

 
Nach Unterrichtsschluss haben die Schüler das Schulgelände unverzüglich zu 
verlassen. Um 22:30 Uhr werden die Schultore geschlossen. Bis dahin muss 
das Schulgelände von allen Fahrzeugen geräumt sein.  
 
 
 
 
 
 
 



IV. Für die Lehrpersonen 
 
Die Lehrperson sorgt bei jedem Verlassen des Unterrichtsraums dafür, dass 
dieser von den Schülern im ordentlichen und sauberen Zustand verlassen wird 
(Tafel geputzt, Unterrichtsraum aufgeräumt).  
 
Nach der letzten Unterrichtsstunde sind im jeweiligen Unterrichtsraum die 
Stühle hochzustellen, die Fenster zu schließen, der Boden zu fegen, das Licht 
zu löschen und der Unterrichtsraum zu verschließen.    

 
 
 

V. Benutzung elektronischer Geräte  
 
Die Benutzung elektronischer Geräte, wie beispielsweise Handys, 
Smartwatches, Laptops, Tablets, Kopfhörer, InEars, ist grundsätzlich 
untersagt.  
Für alle Geräte gilt: wenn diese auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude 
sichtbar sind, werden sie als „in Benutzung“ angesehen. Ausnahmen 
betreffen dienstliche Zwecke und den Unterricht, sofern die Lehrkraft die 
Nutzung ausdrücklich erlaubt.  Aufgrund von Regelverstößen abgenommene 
Geräte werden zum Ende des betreffenden Unterrichts zurückgegeben. 

 
 

VI.  Telefonieren 
 
In Notfällen dürfen Schüler nach Absprache mit der Lehrkraft im Schulbüro 
telefonieren.  

 
 
 

Ausschuss für Gebäude- und Gelände,  
Beschluss der Schulkonferenz von März 2023 
 
 

Gemäß der Satzung des Vereins Freie Waldorfschule Düsseldorf e.V. vom 21.02. 2019 können Änderungen der Schulordnung und 
ihrer Anlagen und Aushänge, soweit sie die Hallenordnung, die Saalordnung, die Speisehausordnung, die Unterrichtszeiten 
und/oder die Pausenordnung betreffen, vom Vorstand beschlossen werden, ohne dass die Änderungen zuvor eines 
zustimmenden Beschlusses nach Absatz 4 Buchstabe a) Satz 1 bedürfen. Ein Zustimmungsbeschluss der stimmberechtigten 
Mitglieder der Schulkonferenz ist ebenfalls nicht erforderlich, wenn Änderungen der Schulordnung zur Erfüllung behördlicher 
Verfügungen oder Auflagen erforderlich sind. Abweichungen von der Schulordnung im Einzelfall, die vom Vorstand beschlossen 
worden sind, sind keine Änderungen der Schulordnung im Sinne der Regelungen dieses Absatzes. 

Die im Text vereinfacht verwendeten Personenbezeichnungen umfassen sowohl männliche und weibliche, als auch nicht-
binäre/diverse Individuen. 


